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Sind Überzeiten und Überstunden in den 13. Monatslohn einzurechnen? 

 

Für den 13. Monatslohn gibt es keine rechtliche Grundlage, er wird freiwillig vom Arbeitgeber 
ausbezahlt. Wenn er im Arbeitsvertrag vereinbart ist, dann ist er auch geschuldet.  

Oft stellt sich die Frage, welche Lohnbestandteile im 13. Monatslohn einzurechnen sind. Üblich 
ist es, Überstundenentschädigungen, Familienzulagen, Provisionen, Naturalleistungen, Boni 
und Gratifikationen nicht einzurechnen. Bei gesetzlichen und vertraglichen Zulagen ist in der 
Regel kein 13. Monatslohn geschuldet. 

Umgekehrt stellt sich die Frage, ob bei der Berechnung von Überstunden-, Überzeit, Nach- 
und Sonntagszulagen der 13. Monatslohn einzurechnen ist. Die Gerichte haben sich dazu nicht 
eindeutig geäussert, es bleibt also offen.  

Auf jeden Fall ist bei der Auszahlung von überzähligen Ferientagen am Ende des 
Arbeits¬verhältnisses der 13. Monatslohn einzurechnen. 

Bei Mitarbeitenden im Stundenlohn wird der 13. Monatslohn meist bereits im Stundenlohn 
einberechnet, sofern überhaupt ein Anrecht darauf besteht. 

 

 

Abzug Säule 3a für 2024 

 

Die Steuerverwaltung hat über die Höchstabzüge für Beiträge an die Säule 3a im Steuerjahr 

2024 informiert. 

• Abzug Säule 3a 2024 für Steuerpflichtige mit 2. Säule: CHF 7'056.- 

• Abzug Säule 3a 2024 für Steuerpflichtige ohne 2. Säule: Fr. 35'280 

immer bilden diese Höchstabzüge gleichzeitig die obere Limite für die Einzahlung, wobei 

Aufrundungen bei der Einzahlung nicht zulässig sind. 

 

 

Berufskostenpauschalen und Naturalbezüge für 2024 

 

Der Maximalabzug der Fahrkosten von CHF 3‘200 bleibt für das Steuerjahr 2024 unverändert. 
Die übrigen Pauschalabzüge für Berufskosten erfahren für das Steuerjahr 2024 ebenfalls keine 
Änderungen. 
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Neue Vergütungs- und Verzugszinssätze ab 2024 

 

Das Eidgenössische Finanzdepartement passt die Vergütungs- und Verzugszins-sätze für 
Bundessteuern und -abgaben an das gestiegene Zinsniveau an. Ab 2024 gilt bei Verzug und 
für Rückerstattungen ein Zinssatz von 4,75 %. 

Der Vergütungszinssatz auf freiwillige Vorauszahlungen bei der direkten Bundes-steuer steigt 
auf 1,25 % (bisher 0 Prozent). Bei freiwilligen Vorauszahlungen bei der Mehrwertsteuer wird 
kein Vergütungszins ausgerichtet. 

 
 
Aufhebung der Steuerbefreiung auf Elektrofahrzeuge 

 

Ab dem 1. Januar 2024 werden Elektroautos der Automobilsteuer unterstellt. Die Besteuerung 
von Elektroautos ist Teil des Bereinigungskonzepts für den Staats-haushalt, welches der 
Bundesrat beschlossen hat. 

 

 

Aufhebung Härtefall-Regel beim Eigenmietwert 

 

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und das Bundesgericht haben festgestellt, dass 
eine Gesetzesgrundlage für den Härtefalleinschlag beim Eigen-mietwert fehlt. 

Neu muss darum der Eigenmietwert gemäss Liegen¬schaf¬ten¬bewertung der Gemeinde 
versteuert werden. Bis anhin wurde in einigen Kantonen Steuerrabatte an 
Liegenschaftenbesitzer gewährt, die über ein geringes Einkommen verfügten. So sollte 
verhindert werden, dass diese ihre Liegen¬schaft verkaufen müssen, um die Steuern bezahlen 
zu können. Dies betraf oft Rentner, die zwar ein Haus besitzen, aber von einer bescheidenen 
Rente leben. Neu urteilt das Bundesgericht, dass Personen, die ein Haus besitzen, nicht als 
Härtefall eingestuft werden dürfen. Das Bundesgericht sah in der Härtefallklausel im Kanton 
Tessin einen Verstoss gegen den Verfassungsgrundsatz der Gleichbe-handlung von 
Wohneigentümerinnen und Mietern. Inwieweit kantonale Härtefall-Regelungen gekippt 
werden, steht noch aus. (Quelle: BGE 2C_605/2021 vom 4.8.2022) 
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